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Reichstagen nur darum. Zwar versuchte die habsburgische Propaganda, 
die Feldzüge Maximilians – so 1505 die geplante Intervention in Ungarn – 
nicht zuletzt als Wahrnehmung von Reichsinteressen zu deklarieren, doch 
vermochten die Stände dieser Argumentation natürlich nicht zu folgen. 

Bildnis Kaiser Maximilians I., 1519 (Holzschnitt von Hans Weiditz/Albrecht Dürer, 
1519; Max Geisberg, Die Holzschnittbildnisse des Kaisers Maximilian, in: Jahrbuch der 
Königlich Preußischen Kunstsammlungen, Bd. 32, Berlin 1911, S. 243).
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	 Im übrigen fand die Haltung des Reichsoberhaupts ihre Entsprechung 
auf ständischer Seite. Nicht zufällig zählten gerade die königlichen Partei-
gänger durchwegs zum strukturkonservativen Lager. Sie erwarteten vom 
Dienst für die Habsburger Prestige und materielle Gewinne, Veränderungen 
am Ist-Zustand des Reiches standen sie prinzipiell desinteressiert (Braun-
schweig, Jülich-Berg, Sachsen) bis ablehnend (Bayern, Württemberg, Hes-
sen) gegenüber. Für eine ganz Deutschland umfassende monarchische 
Reichspolitik fehlte jeglicher Ansatzpunkt. Einerseits verhielt sich Maxi-
milian somit unter den gegebenen Umständen pragmatisch, wenn er im 
Grunde den mittelalterlichen Regierungsstil seines Vaters Friedrich III. fort-
setzte und reichspolitisch vor allem über persönliche Beziehungsgeflechte 
zu einzelnen Reichsständen agierte. Andererseits ließ er 1505 auch nicht im 
Ansatz eine verantwortliche Haltung in Bezug auf die ja tatsächlich beste-
henden Probleme erkennen. Akuter Handlungsbedarf bestand beim Reichs-
kammergericht, das seit Beginn des Landshuter Erbfolgekrieges ruhte, und 
beim Münzwesen. Maximilian unternahm demonstrativ im Vorfeld des 
Kölner Reichstages und dann noch einmal im folgenden Jahr angesichts 
eines mit der Ausübung der obersten Reichsgerichtsbarkeit zunehmend 
überforderten königlichen Hofrates lediglich halbherzige Anstrengungen 
zur Reaktivierung des Reichskammergerichts. Auf komplizierte und zeit-
raubende Debatten über eine Vereinheitlichung des Münzwesens im Reich 
und über die Bekämpfung minderwertiger Prägungen wollte er sich auf dem 
Reichstag ebenso wenig einlassen. Das Reichsoberhaupt erwies sich einmal 
mehr als ein von kurzfristigen außenpolitischen Konstellationen getriebener 
Herrscher, in dessen Kalkül das Reich vor allem als Vehikel seiner dyna-
stischen und territorialen Interessen diente. 
	 Der Verlauf des Kölner Reichstages entlarvt jedoch auch die in der 
Literatur verschiedentlich bemühte ständische ‚Reformpartei’ als Phantom. 
Im Grunde hatte Berthold von Henneberg letztlich allein seine in die 
Zukunft weisende Konzeption zur umfassenden Neuregelung der obersten 
Friedens- und Gerichtsgewalt im Reich mittels Institutionalisierung unter 
Einbeziehung der Stände vertreten. Soweit die übrigen Fürsten auf den 
Reichstagen die Opposition des Mainzers gegen das Reichsoberhaupt mit-
getragen hatten, ging es ihnen im wesentlichen tatsächlich darum, dessen 
Reichshilfeforderungen zu hintertreiben. Die enormen Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung der Wormser Ordnung von 1495 und das klägliche 
Scheitern des ersten Reichsregiments belegen nicht nur den aus seiner 
Sicht berechtigten Widerstand Maximilians gegen die Beschneidung 
seiner Prärogative, sondern auch das prinzipielle Desinteresse jedenfalls 
der maßgeblichen Stände an Verfassungsfragen. 1505 gelang es den Für-
sten, sich angesichts der schwachen königlichen Reforminitiative hinter 
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Kurfürst Friedrich von Sachsen zu verschanzen, der jegliche Stärkung der 
Reichsgewalt als Schwächung seiner landesherrlichen Stellung ablehnte. 
	 Der Kölner Reichstag markiert nur oberflächlich betrachtet den ungenutzt 
gebliebenen Höhepunkt, eigentlich aber den Beginn einer Krise der Reichs-
regierung Maximilians I. und damit verbunden den raschen Abbau seiner 
1504 erlangten Machtposition im Reich. Dies ist in der Forschung bislang 
vollkommen übersehen worden. Bereits auf dem Konstanzer Reichstag 1507 
formierte sich um den Mainzer Erzbischof Jakob von Liebenstein erneut 
eine ständische Opposition. Wie sehr das Ansehen Maximilians im Reich 
inzwischen gelitten hatte, belegt der Heiterkeitsausbruch unter den Ständen 
als Reaktion auf eine königliche Resolution über eine Einung mit den Eid-
genossen: „Als diß gelesen, hub meniglich an zu lachen.“6  Mit ausschlagge-
bend für diese Entwicklung war neben der Enttäuschung seiner ehemaligen 
Verbündeten im Landshuter Erbfolgekrieg über die auf dem Kölner Reichstag 
getroffenen Entscheidungen die Vernachlässigung der Konfliktregelung im 
Reich durch Maximilian I. Die selbst für damalige Verhältnisse überhand 
nehmende Korruption am königlichen Hof und die Politisierung von am 
Reichshofrat anhängigen Rechtsstreitigkeiten wurden allgemein kritisiert. 
Folgerichtig konzentrierte sich die ständische Reformforderung 1507 auf die 
Erneuerung des Reichskammergerichts. Eine umfassende Neuregelung der 
Verhältnisse, wie sie Berthold von Henneberg angestrebt hatte, war unre-
alistisch und überforderte auch den staatsrechtlichen Horizont der meisten 
Reichsfürsten. Insgesamt wies das Reich noch nicht die Kohärenz auf wie 
paradoxerweise zu Zeiten der Religionsspaltung. Die Wormser Ordnung 
spielte in der Verfassungswirklichkeit noch kaum eine Rolle.
	 Immerhin hatte sich die Wahrnehmung der durch Berthold von Mainz 
seit 1487 vorangetriebenen Entwicklung der Reichsversammlungen jeden-
falls auf ständischer Seite zu einer festen – durch die Edition dieses so 
eigentümlichen Kölner „königlichen und Reichstages“ von 1505 erstmals 
belegbaren – Vorstellung vom Reichstag konkretisiert: Der Reichstag wurde 
verstanden als eine durch einen relativ festen organisatorischen und zere-
moniellen Rahmen gekennzeichnete Versammlung des Reichsoberhauptes 
und einer nie fixierten, aber gleichsam gefühlten Quantität und Quali-
tät reichsständischer Teilnehmer zu Beratungen über die „Reichssachen“ 
(Reichshilfe, Landfriede, Reichskammergericht, Handhabung Friedens und 
Rechts, Münzwesen, Policey). Der „Reichsrat“ fungierte seit 1496 als 
zentrales Verhandlungsgremium, wohingegen die drei Kurien kaum eine 
Rolle spielten. Jedenfalls für den Kölner Reichstag von 1505 kann von 
einer Abschließung des Reichstages gegenüber dem Reichsoberhaupt keine 
Rede sein. Vielmehr diente der von Berthold von Henneberg etablierte 
Große Ausschuß jetzt eher der Kontrolle der Versammlung durch König 
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Maximilian. Insgesamt wurde der organisatorische Rahmen schon als so 
selbstverständlich wahrgenommen, daß er in den Gesandtenberichten aus 
Köln mit keinem Wort erwähnt wird. Diese bereits recht präzise Auffassung 
der Stände von der Natur des Reichstages impliziert, daß die reichspolitisch 
mit Abstand wichtigsten Verhandlungen in Köln über die Beendigung des 
Landshuter Erbfolgekrieges – zeitgenössisch in bewußter Abgrenzung zu 
den „Reichssachen“ als die „bayerischen Sachen“ bezeichnet – gerade nicht 
Bestandteil des Reichstages im engeren Sinne waren. 

3.	 Bild des Reichstages II – Landshuter Erbfolgekrieg 

Tatsächlich agierte das Reichsoberhaupt in dieser Angelegenheit – obwohl 
involvierte Partei – in seiner Funktion als oberster Richter im Reich. Daß 
der König die beisitzenden Vermittlungsstände aus allen drei Kurien aus-
wählte, mag als Zugeständnis an die Reichstagsverfassung gelten, ändert 
jedoch nichts am verfassungsrechtlichen Befund. So ergingen an die 
Teilnehmer am Landshuter Erbfolgekrieg jeweils zwei Einladungen nach 
Köln, die eine zum Reichstag, die andere zum königlichen Gerichtstag, 
den Maximilian I. eine Woche vor dem Reichstag – am 14. Juni – eröff-
nete und mit zwei aufgrund königlicher Machtvollkommenheit am 30. 
Juli bzw. 1. August ergangenen Entscheiden abschloß. Der Reichstag 
bildete den die Ergebnisse des Gerichtstages zusätzlich legitimierenden 
Rahmen. Umgekehrt zeigt aber gerade der Kölner Tag, daß die sich an den 
Reichstag im engeren Sinne, quasi an den Reichstagskern, anlagernden 
Verhandlungen über Angelegenheiten der Stände in der Zeit Maximilians 
unverzichtbares Element jeder Reichsversammlung waren. Diese Materien 
begründeten überhaupt erst das Interesse einer konstitutiven Zahl und Pro-
minenz von Ständen am Reichstag. In viel stärkerem Maße als zu Zeiten 
Karls V. und insbesondere seiner Nachfolger Ferdinand I. und Maximilian 
II., als an erster Stelle die Religionsverhandlungen, darüber hinaus jedoch 
sämtliche „Reichssachen“ eine Eigendynamik gewinnen sollten, standen 
die Verhandlungen auf dem Reichstag in Wechselwirkung mit partikulare 
Interessen betreffenden Aktionen während des Reichstages. So instruierte 
Herzog Albrecht IV. von Bayern seine Gesandten 1505, dem König bei den 
Verhandlungen im Reichsrat in jeder Weise entgegenzukommen, um ihn 
hinsichtlich des Landshuter Erbfolgestreits günstig zu stimmen. 
	 Eigentlich wäre dies – vorausgesetzt, der Wittelsbacher hätte seinem 
königlichen Schwager vertraut – nicht notwendig gewesen, wie ein Blick 
auf die bislang vollkommen unbekannten Verhandlungen über die Auftei-
lung des Landshuter Erbes nach der Stillegung des Krieges durch einen 
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unbefristeten Waffenstillstand Mitte April 1505 zeigt. Denn der berühmte 
Kölner Spruch vom 30. Juli 1505 folgte in seinen zentralen Punkten einer 
im Vorfeld des Reichstages in München getroffenen Geheimabsprache zwi-
schen dem Innsbrucker Hofmarschall Paul von Liechtenstein und Albrecht 
von Bayern! Der jährliche Ertragswert des der Gegenseite zuzusprechenden 
künftigen Fürstentums Pfalz-Neuburg in Höhe von 24.000 Gulden, die 
Verweisung der Kinder Pfalzgraf Ruprechts auf den nördlich der Donau 
gelegenen Teil des Georgianischen Erbes und die zur Erreichung des 
Gesamtwerts notwendige Zuweisung oberbayerischer Besitzungen eben-
falls nördlich der Donau (ausgenommen Ingolstadt), all dies wurde bereits 
vor dem Kölner Reichstag abgesprochen. Diese Vereinbarung zwischen 
Albrecht und Liechtenstein ermöglichte überhaupt erst die Einberufung des 
Reichstages. Denn bis dahin hatten die oberbayerischen Wittelsbacher die 
Fortsetzung des Krieges gemeinsam mit ihren Verbündeten Württemberg 
und Hessen notfalls auch ohne den König und sogar unter Mißachtung des 
erklärten Friedenswillens Maximilians favorisiert, der seine Kriegsziele 
bereits erreicht hatte. 
	 Die Schiedsverhandlungen in Köln gerieten somit zur Farce. Der Ver-
handlungsführer der pfälzisch-niederbayerischen Partei, Kurfürst Philipps 
Sohn Friedrich, richtete nicht weniger als neun – darunter für die nieder
bayerische Territorialgeschichte des Spätmittelalters hochinteressante – Ein-
gaben an den König und ließ über 1.000 Belegdokumente von Landshut 
nach Köln schaffen. Die Gesandten Albrechts IV. dagegen konnten sich 
mit einer einzigen Stellungnahme zum königlichen Vermittlungsvorschlag 
begnügen. Darin fixierte Maximilian bereits drei Tage nach der Eröffnung 
der Verhandlungen am 14. Juni die Bestimmungen des Kölner Spruches auf 
der Grundlage der Liechtensteinschen Abrede. Die Verhandlungsstrategie 
des pfälzischen Lagers erwies sich ohnedies als verfehlt. Die geforderte Ein-
setzung der beiden Söhne Pfalzgraf Ruprechts in die von Herzog Georg hin-
terlassenen Allodien – gemäß den vorgelegten Belegdokumenten ein Großteil 
des Herzogtums Niederbayern – war schon wegen der damit verbundenen 
Aushebelung des Reichslehnrechts für Maximilian I. inakzeptabel. 
	 Der königliche Kölner Spruch fiel so für die pfälzische Partei ent-
täuschend aus. Der Anteil am Georgianischen Erbe war gemessen an 
den Erwartungen deutlich reduziert; gegen die Verweisung auf – streng 
genommen gar nicht zur Verhandlungsmasse gehörende – Teile der Ober-
pfalz hatte Pfalzgraf Friedrich vergeblich Widerstand geleistet. Überdies 
besaß das neue Fürstentum Pfalz-Neuburg nur geringen strategischen Wert. 
Albrecht IV. dagegen konnte im Streit um das niederbayerische Erbe als 
Sieger gelten. Wie abgesprochen fiel ihm mit den Rentämtern Landshut 
und Burghausen der größte und wertvollste Teil des Fürstentums zu. Frei-
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lich zeigte sich der Wittelsbacher über die unter erheblichem politischen 
Druck des Königs eingeräumten Abtretungen an die Gegenpartei und an 
die österreichischen Erblande unzufrieden. Zudem hatte Maximilian seinen 
Schwager mit einigen Eigenmächtigkeiten im Detail und einer beabsichtig
ten gravierenden Ungenauigkeit des königlichen Rechtsspruches hinsicht-
lich der Taxierung der Pfalz-Neuburg zuzuschlagenden Gebiete verärgert. 

Titelblatt des „Kölner Spruches“ vom 30. Juli 1505 (Holzschnitt; Bayerische Staats
bibliothek München, Res/4 Bavar. 1883). 
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Darin bestand überhaupt die Taktik der Reichsregierung: Die Unklarheiten 
des königlichen Entscheids lieferten die Parteien weiterhin dem politischen 
Kalkül und der Willkür Maximilians aus. Infolgedessen gelang es ihm, noch 
einige weitere Abtretungen der Wittelsbacher an Tirol herauszuschlagen. 
Allerdings führte sein Vorgehen im Frühjahr 1507 beinahe zum Wiederauf-
flammen des Erbfolgekrieges. Erst mit dem Ingolstädter Vertrag von 1509 
kamen die Auseinandersetzungen zum Abschluß. Das Verhältnis zwischen 
den Habsburgern und den beiden wittelsbachischen Hauptlinien blieb infol-
ge der Politik Maximilians nachhaltig gestört. 
	 Die gleiche Taktik wie beim Kölner Spruch erprobte das Reichsober-
haupt auch im Zusammenhang mit der Beilegung des Landshuter Erbfolge
krieges auf dem pfälzischen Kriegsschauplatz. Der König erklärte die 
„Fehde“ für beendet, ohne die damit zusammenhängenden Probleme gelöst 
zu haben. Kurfürst Philipp von der Pfalz erreichte weder die Lösung aus der 
– reichsrechtlich ohnehin fragwürdigen – Reichsacht noch die Wiederher-
stellung des territorialen Status quo ante. Die Verbündeten König Maximili-
ans blieben bezüglich ihrer Eroberungen ungeachtet der ihnen ausgestellten 
Garantien rechtlich in der Schwebe, ebenso ignorierte der König die von 
ihnen als Achtexekutoren geltend gemachten Kosten und Schäden. Indes-
sen ging auch hier die Rechnung Maximilians reichspolitisch nicht auf. 
Die ehemaligen Kriegsgegner verständigten sich in den folgenden Jahren 
auf bilateraler Ebene ohne Beteiligung des Reichsoberhaupts hinsichtlich 
ihrer gegenseitigen Ansprüche. Wenngleich insbesondere Württemberg 
und Nürnberg unter dem Strich nicht unbedeutende territoriale Gewinne 
verbuchten, so galt doch für alle Exekutoren, daß die Ergebnisse des Lands-
huter Erbfolgekrieges seine enormen Kosten nicht rechtfertigten. Dieser 
Mißerfolg wurde beinahe durchwegs und zu Recht dem König angelastet. 
Köln 1505 markiert so den Beginn des Ausscheidens Württembergs aus 
der habsburgischen Klientel mit allen daraus resultierenden negativen 
Konsequenzen für Südwestdeutschland in der zweiten Dekade des 16. 
Jahrhunderts. Mit Ausnahme des bis zur Selbstverleugnung königstreuen 
Brandenburg-Ansbach und der Reichsstadt Nürnberg gingen auch die 
übrigen ehemaligen Verbündeten König Maximilians auf Distanz. Wohl 
nicht zufällig traten die landfriedenspolitischen Probleme der folgenden 
Jahre vor allem in den bis dahin königsnahen Regionen des Reiches auf. 

4.	 Schluß 

Maximilian war nicht der glanzvolle Monarch, als den er sich bei seinem 
feierlichen Einzug in Köln am 15. Juli 1505 nach der erfolgreichen Belage-
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rung der geldrischen Quartierhauptstadt Arnheim inszenierte. Die in der Tat 
überaus effektive habsburgische Propaganda sowie die oft zitierten Berichte 
der von ihren Gewährsleuten im königlichen Lager mitunter gezielt des-
informierten italienischen Gesandten prägen allerdings bis heute dieses 
Bild Maximilians I. in der Forschung mit. Die Vorgänge der Jahre 1504/05 
dagegen zeigen ihn als mit geringen Skrupeln behafteten Sachwalter seiner 
dynastischen und territorialen Interessen. Indessen bestand aufgrund der 
Verhältnisse im Reich – vor allem der Tatsache, daß ausgerechnet die dem 
König nahe stehenden Fürsten durchwegs als strukturkonservativ gelten 
müssen – für eine konstruktive Reichspolitik, wenn Maximilian sie denn 
hätte betreiben wollen, kaum Spielraum. Vorzuwerfen sind der Reichsregie
rung dennoch die Vernachlässigung und der Mißbrauch ihrer Friedenskom-
petenz ab 1505/06. 
	 Die derzeit in Vorbereitung befindliche Edition des Konstanzer Reichs-
tages von 1507 (Bearbeiter Dietmar Heil) bestätigt, wie schon angedeutet, 
den Befund für 1505: nicht Höhepunkt der Regierung Maximilians I., son-
dern Krise und Ansehensverlust. Es zeigt sich aber auch, daß die Reichstags-
verfassung gerade in Reaktion auf die Defizite der königlichen Regierung 
deutliche Fortschritte machte. Beispielsweise fungierte in Konstanz erstmals 
nicht mehr nur der königliche Hof, sondern der Reichstag selbst als Adressat 
für eine beträchtliche Zahl von Supplikationen. Anders als in Köln gelang es 
Maximilian auch nicht mehr, die Reichstagsverwaltung dem befreundeten 
Trierer Erzbischof Jakob von Baden zu übertragen, sondern er mußte dem 
dann als Führer der ständischen Opposition auftretenden Erzbischof Jakob 
von Mainz die Geschäftsführung überlassen. Der Abschluß der Liga von 
Cambrai im Dezember 1508 erlaubte Maximilian I. wieder die Einbindung 
in das europäische Staatensystem. Die Krise im Reich dauerte allerdings mit 
dem Scheitern des Wormser Reichstages im folgenden Jahr an. 
	 Die Frage bleibt, ob die hier nur anzudeutenden Ergebnisse der Edi-
tion lediglich die Neubewertung eines von 1504 bis 1508/09 reichenden 
Abschnitts erzwingen oder sich doch als so gravierend erweisen, daß die 
reichsgeschichtliche Perspektive für die Maximilianszeit prinzipiell über-
dacht werden muß. Wichtige Erkenntnisse diesbezüglich sind von den 
ebenfalls in Vorbereitung befindlichen Editionen der Reichstagsakten zu 
den Jahren 1499-1503 (Bearbeiter Peter Schmid) und 1510/12 (Bearbeiter 
Reinhard Seyboth) zu erwarten. 
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